Gesetzliche Pflichten der Schüler 

[image: image1.wmf]§ 43. (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern. Sie haben den Unterricht (und den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu dem sie angemeldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besuchen, die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhalten. 

SCHULORDNUNG
Allgemeines

1. Wir begegnen einander mit Respekt und pflegen einen höflichen Umgangston.
2. Damit ich von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verstanden werde, bemühe ich mich in der Schule Deutsch zu sprechen.
3. Ich achte auf Sauberkeit und Ordnung im gesamten Schulgebäude und am Schulgelände.
4. Gefährliche und störende Gegenstände nehme ich in die Schule nicht mit. 
5. Handys müssen im Schulgebäude ausgeschaltet bleiben.

6. Ich respektiere das Eigentum anderer.

7. Ballspiele und Laufen sind nur am Sportplatz erlaubt.
8. Für die sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Geld  sind die SchülerInnen selbst verantwortlich.

9. Schulfremden Personen ist das Betreten des Schulgeländes nur mit Erlaubnis der Direktion gestattet.
Zusätzlich gelten die individuellen Vereinbarungen jeder Klasse mit dem jeweiligen Klassenvorstand.
Vor dem Unterricht

10. Ich betrete das Schulgebäude ab 7.30 Uhr und verlasse es während der Unterrichtszeit nur mit ausdrücklicher Genehmigung (Klassenvorstand, Direktor).
11. Im Schulgebäude trage ich Hausschuhe. 
12. Bis zum Beginn der ersten Stunde und in den Indoor - Pausen bleibe ich in meinem Stockwerk. Die große Pause verbringe ich laut Entscheidung der Direktion (siehe Aushang) entweder im Hof oder im Stockwerk.
13. Beim Läuten richte ich meine Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde her und nehme meinen Platz ein.

14. Zum Nachmittagsunterricht erscheine ich frühestens fünf Minuten vor Beginn.
Fernbleiben vom Unterricht

15. Bei Fernbleiben vom Unterricht: am 1. Tag telefonische oder persönliche Meldung in der Direktion. 
16. Schriftliche Entschuldigungen am 1. Tag des Schulbesuchs. 
17. Arztbesuche nach Möglichkeit in der schulfreien Zeit ansetzen! Bei Arztbesuch während der Unterrichtszeit muss eine schriftliche Bestätigung des Arztes mit genauer Zeitangabe gebracht werden.
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